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Richtplan ESP Wankdorf 

03.03.2026 

Kurzfassung Stand der Umsetzung 2025 
Der überkommunale Richtplan ESP Wankdorf ist für die Behörden und die weiteren Partner:innen des 

Entwicklungsschwerpunkts Wankdorf ein Koordinations- und Planungsinstrument. Er stimmt die Nutzun-

gen, die Erschliessung, den Verkehr und weitere Bereiche aufeinander ab. Damit die Wirkung sowie der 

Umsetzungsstand des im Richtplan formulierten Vorgehens zur Abstimmung von Siedlung, Verkehr und 

Umwelt und die entsprechenden behördenverbindlichen Massnahmen ermittelt werden können, ist im 

Richtplan ein Controlling implementiert (behördenverbindlicher Auftrag, Kap. 3.2.4). Teil dieses Control-

lings ist eine Überprüfung des Umsetzungsstandes aller behördenverbindlichen Massnahmen des Richt-

plans. Dazu wurden Gespräche mit den Planungspartner:innen und weiteren Beteiligten durchgeführt. 

 

Ergebnisse zum Stand der Umsetzung der Massnahmen 

Der Umsetzungsstand des Richtplans ESP Wankdorf bzw. der darin aufgeführten verbindlichen Geneh-

migungsinhalte (Stand: Oktober 2025) wird grundsätzlich positiv beurteilt. 87% aller Massnahmen sind 

im Sinne des Richtplans ESP Wankdorf in Umsetzung oder zur Umsetzung vorgesehen. Dazu gehören 

auch Massnahmen, die aufgrund ihres mittel- bis langfristigen Zeithorizonts noch nicht angelaufen, je-

doch im Sinne des Richtplans aufgegleist sind. Die Controllinggespräche haben gezeigt, dass nur verein-

zelte Massnahmen nicht im Sinne des Richtplans umgesetzt werden bzw. aufgrund veränderter Rahmen-

bedingungen nicht mehr umsetzbar oder nicht beurteilbar sind. 

 

Taktgeber 

Seit der Überprüfung des Umsetzungsstandes im Jahr 2023 präsentieren sich aufgrund der Entwicklun-

gen der vergangenen zwei Jahre die Umgestaltung des Anschlusses Wankdorf (BUGAW) sowie der Aus-

bauschritt 2025 der SBB (AS25) – als Taktgeber im Gebiet des ESP Wankdorf. Die Taktgeber prägen die 

Entwicklung des Gebiets massgeblich, da sie Auswirkungen auf die Entwicklungsgeschwindigkeit wie 

auch die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten und -potenziale im ESP Wankdorf haben. Ihre Umsetzung 

wirkt sich somit direkt auf die Gesamtdynamik des ESP Wankdorfs aus. 

 

Teilgebiete mit erhöhtem Koordinationsbedarf und Kernthemen 

Im Zuge der Überprüfung des Umsetzungsstandes wurden Teilgebiete mit erhöhtem Koordinationsbedarf 

identifiziert. Dieser ergibt sich aus den laufenden Entwicklungsprozessen in den Teilgebieten sowie aus 

den dabei teilweise auftretenden Widersprüchen zu den Zielen des Richtplans ESP Wankdorf. Nebst den 

Teilgebieten wurden vier Kernthemen identifiziert. Bei diesen ist die Umsetzung erschwert oder die Ent-

wicklungsziele haben sich verändert, wodurch sich einerseits neue Handlungsspielräume innerhalb des 

ESP-Perimeters öffnen, andererseits aber auch Widersprüche zu bestehenden Richtplanmassnahmen 

entstehen. 
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Folgerungen aus der Überprüfung des Umsetzungsstandes 

Zusammenfassend zeigt die Überprüfung, dass der Richtplan ESP Wankdorf die Sachverhalte und Pro-

zesse im Wesentlichen gut abbildet. Die im Richtplan ESP Wankdorf formulierten Entwicklungsziele und 

-potentiale werden von den Planungspartner:innen anerkannt und finden in den laufenden Entwicklungen 

entsprechende Beachtung. Die Umsetzung ist grossmehrheitlich auf Kurs. Punktuell sind Anpassungen 

zweckmässig (inhaltlich oder aus methodischen Gründen). Bei etlichen Massnahmen ist eine Verzöge-

rung in Bezug auf die im Richtplan ESP Wankdorf festgehaltenen Zeithorizonte erkennbar. Abhängig von 

der weiteren Entwicklung der Taktgeber sowie einzelner Themen mit erhöhtem Koordinationsbedarf oder 

Kernthemen kann eine Revision des Richtplans nötig werden. 

 

Nutzen der Umsetzungsunterstützung 

Mit der Überprüfung des Stands der Umsetzung und deren übersichtliche Darstellung steht den Gremien 

des ESP Wankdorf die nötige Grundlage zur Steuerung der Entwicklung des Planungsgebiets zur Verfü-

gung. Die Gespräche mit den Planungspartner:innen haben gezeigt, dass sich ein Grossteil der Mass-

nahmen im Sinne des Richtplans entwickeln. Zudem besteht unter den Planungspartner:innen grund-

sätzlich Einigkeit über die Umsetzung der Massnahmen und den damit in zusammenhangstehenden Ent-

wicklungszielen. 

 

 

Für die Projektkoordination ESP Wankdorf: 

Fiona Gilgen, Projektverantwortliche Verkehr, BVD-AÖV 

Manuel Flückiger, Projektverantwortlicher Raumplanung, DIJ-AGR 

 

 

 
 

Weitere Informationen 

 

Weiterführende Informationen zum ESP Wankdorf sowie zum Richtplan ESP Wankdorf finden Sie 

unter www.be.ch/esp-wankdorf. 

http://www.be.ch/esp-wankdorf

